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Amtliche Sthukmaffiegeltt
gegen @treifttuëféreitungen.
Dem Sujerner ©rofjen State

ift eine Sflotion eingereiht
worben, welche oom Slegie»

runggrat SBerid^t unb Antrag
bedangt, auf welche SBeife Arbeitgwillige in
Streitfällen wirffam gefdjüfct werben tonnen.
Die SRotion ift unterzeichnet bon ben jp§. 93lattner,
SR. Arnolb, «eil, St. Scherer, S3. ÜReier, gerbtnanb

^etjog unb §an8 Stuber.

Die ganze fdjroeizerifche Arbeitgeberfchaft ift auf bie

glüdtlidhe Söfung biefer aluten hochwichtigen grage felgr

gefpannt unb wenn jemanb in ber Sage ift, ben rieh®

tigen Sßeg in biefer Angelegenheit zu finben, fo finb eg

gewifj bie genannten Suzerner Arbeitgeber mit $erm
SBaumeifier ölattner an ber Spifce.

Streits in St. ©allen. (Sine aufjerorbentliche
fammlung ber Arbeiter»Union St. ©allen h®l eine Sie»

folution gefaxt, wonach bie f5"0rtfiit|rung begSRaurer»
ft reifes unb bie finanzielle unb moralijehe Unterfinning
ber ftreifenben SRaler befdjloffen würbe. (Sine bemnächft
&u grünbenbe ©enoffenfehuftgmalerei foö mit
allen SRitteln unterftüfct werben. Severe wirb aber
bei ber St. ©aller IBeüölferung wenig Sympathie finben

in golge ber groben Augfdjreitungen, beren fttih Streiter
in letter ßeii fchulbig gemacht haben.

SubuiiffionSwefen. Der Bericht ber ftänberät»
liehen ßommiffion über ben ©efd^äftsberid^t beg

93unbegrateg äußert ftch u. a. über bag Submifftong»
wejen. ©etanntlich hatte bie Sommiffion beg Siational»
rateg zur Sßorberatung begDrattanbumg „SRünzgebäube"
ben SSunfch auSgebrüctt, eg möchte bie ©röffnung ber

Submiffionen in öffentlicher SBeife bor fich gehen, wie
bieg in mehreren Kantonen unb in ben SRachbarfiaaten
gefchieht. 2)ag Departement finbet jebodh, bah aug
te^ntfâjen ©rünben, um öor allem eine torrette unb
gewiffenljafte Augführung ber Arbeiten zu öerbürgen,
eg nicht angezeigt ift, bag feit Sahren unb mit ©rfolg oon
ber Sauberwattung projizierte Spftem z« änbern. Die
Sommiffion beg Stänberateg nimmt Oon biefer ©rflärung
Att. Smmerhtn glaubt fte, bah bag Spftem ber öffent»
liehen ©röffnung ber Offerten gewiffe Vorteile biete.

Sebenfaßg fefce eg bie Söeljöröen, bie ja ganz bag öffent-
liehe Vertrauen genieheit, aufjerhalb beg SBerbachtg Oon

SBeüorzugung ober ©ünftlinggwirtfchaft. 3Rit Sîûcïftcht

auf bie finanzielle Dragweite biefer grage glaubt bie

Äommiffion, welche nicht über genügenbe technifche ©le»

mente oerfügte, bem SSunbegrate blog ben SBunfdh aug»
brüefen z" faden, biefelbe neuerbingg zu prüfen unb
barüber Z" berichten.

^ Organ ^
für

die schweiz.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Urreine.

^ H c) ^
Praktische Klütter für die Merkstatt

mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
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Zürich, den S Juni 1SVS.

Me«« D« Willst, daß es Dir geii«g,
Scha« selber zum Di«g.

Uerdlmdsmelen.

Amtliche Schutzmatzregeln

gegen Streikausschreitungen.
Dem Luzerner Großen Rate

ist eine Motion eingereicht
worden, welche vom Regie-

rungsrat Bericht und Antrag
verlangt, auf welche Weise Arbeitswillige in
Streikfällen wirksam geschützt werden können.
Die Motion ist unterzeichnet von den HH. Blattner,
M. Arnold. Bell, R. Scherer, B. Meier, Ferdinand
Herzog und Hans Studer.

Die ganze schweizerische Arbeitgeberschaft ist auf die

glückliche Lösung dieser akuten hochwichtigen Frage sehr

gespannt und wenn jemand in der Lage ist, den rich-

tigen Weg in dieser Angelegenheit zu finden, so sind es

gewiß die genannten Luzerner Arbeitgeber mit Herrn
Baumeister Blattn er an der Spitze.

Streiks in St. Gallen. Eine außerordentliche Ver-
sammlung der Arbeiter-Union St. Gallen hat eine Re-
solution gefaßt, wonach die Fortführung des Maurer-
streikes und die finanzielle und moralische Unterstützung
der streikenden Maler beschlossen wurde. Eine demnächst

zu gründende Genosfenschaftsmalerei soll mit
allen Mitteln unterstützt werden. Letztere wird aber
bei der St. Galler Bevölkerung wenig Sympathie finden

in Folge der groben Ausschreitungen, deren sich Streiker
in letzter Zeit schuldig gemacht haben.

Verschiedenes.
Submissionswesen. Der Bericht der ständerät-

lichen Kommission über den Geschäftsbericht des

Bundesrates äußert sich u. a. über das Submissions-
wesen. Bekanntlich hatte die Kommission des National-
rates zur Vorberatung desTraktandums „Münzgebäude"
den Wunsch ausgedrückt, es möchte die Eröffnung der
Submissionen in öffentlicher Weise vor sich gehen, wie
dies in mehreren Kantonen und in den Nachbarstaaten
geschieht. Das Departement findet jedoch, daß aus
technischen Gründen, um vor allem eine korrekte und
gewissenhafte Ausführung der Arbeiten zu verbürgen,
es nicht angezeigt ist, das seit Jahren und mit Erfolg von
der Bauverwaltung praktizierte System zu ändern. Die
Kommission des Ständerates nimmt von dieser Erklärung
Akt. Immerhin glaubt sie, daß das System der öffent-
lichen Eröffnung der Offerten gewisse Vorteile biete.

Jedenfalls setze es die Behörden, die ja ganz das öffent-
liche Vertrauen genießen, außerhalb des Verdachts von
Bevorzugung oder Günstlingswirtschaft. Mit Rücksicht

auf die finanzielle Tragweite dieser Frage glaubt die

Kommission, welche nicht über genügende technische Elc-
mente verfügte, dem Bundesrate blos den Wunsch aus-
drücken zu sollen, dieselbe neuerdings zu prüfen und
darüber zu berichten.
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